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10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §28 Abs2

VwGG §34 Abs1 impl

VwGG §34 Abs2

Rechtssatz

Selbst wenn eine Anfechtungserklärung fehlt, ist zunächst gemäß § 34 Abs. 2 VwGG mit einem

Mängelbehebungsauftrag vorzugehen, nicht aber mit einer sofortigen Zurückweisung der Revision.

Schlagworte

Mängelbehebung
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